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1    Rechtsgrundlagen  
    

1.1  Baugesetzbuch 

 

 (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.08.2020 
(BGBI. I S. 1728) 

    

1.2  Baunutzungsverordnung  (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786)  

    

1.3  Planzeichenverordnung  (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057); die 
im nachfolgenden Text zitierten Nummern beziehen sich auf den 
Anhang zur PlanZV 

    

1.4  Planungssicherstellungs-
gesetz 

 (PlanSiG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20.05.2020 
(BGBl. I S. 1041) 

    

1.5  Landesbauordnung für 
Baden-Württemberg 

 (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, ber. S. 416), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2019 (GBl. S. 313)  

    

1.6  Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg 

 (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. BW S. 581, ber. 
S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.12.2020 (GBl. 
S. 1095,1098) 

    

1.7  Bundesnaturschutzgesetz   (BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 25.02.2021 (BGBl. I S. 306) 

    

1.8  Naturschutzgesetz Ba-
den-Württemberg 

 (NatSchG Baden-Württemberg) vom 23.06.2015 (GBl. 2015 
S. 585), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2020 (GBI. 
S. 1233, 1250) 
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1.9  Bundes-Immissions-
schutzgesetz 

 (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 
(BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.12.2020 
(BGBl. I S. 2873) 
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2.2  GR .... m2 

 

 Maximal zulässige Grundfläche bezogen auf die überbaubare 
Grundstücksfläche sowie den Gesamtbaukörper (Hauptgebäude). 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 1 und § 19 Abs. 2 BauNVO; 
Nr. 2.6. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.3  Überschreitung der ma-
ximal zulässigen Grund-
fläche  

 Die maximal zulässige Grundfläche darf neben der in § 19 Abs. 4 
Satz 2 BauNVO getroffenen Vorschrift zur Überschreitung (50 %) bis 
zu einer Grundflächenzahl von 1,00 überschritten werden, sofern es 
sich bei der zuletzt genannten Überschreitung ausschließlich um fol-
gende Anlagen handelt:   

− nicht vollflächig versiegelte Stellplätze  

− vollflächig versiegelte Zufahrten 

− Nebenanlagen, die keine Gebäude oder Gebäudeteile sind im 
Sinne des § 14 BauNVO 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 19 Abs. 4 BauNVO) 

    

2.4  H .... m ü. NHN 

 

 Höhe (Gesamthöhe) des Hauptgebäudes über NHN als Höchst-
maß; die Höhe sämtlicher Bauteile des Hauptgebäudes (mit Aus-
nahme von untergeordneten Bauteilen wie z.B. Antennen, Schorn-
steinen, Lüftungsanlagen, etc.) darf an keiner Stelle den festgesetz-
ten Wert überschreiten.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 4 u. § 18 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.8. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.5  Höhe von Werbeanlagen  Die Höhe von Werbeanlagen innerhalb der überbaubaren Grund-
stücksfläche darf die dort festgesetzte maximal zulässige Gesamt-
höhe über NHN nicht überschreiten. Außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen beträgt die max. Höhe von Werbeanlagen 
8,00 m über dem natürlichen Gelände. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 4 u. § 18 Abs. 1 BauNVO)  

    

2.6    Baugrenze (überbaubare Grundstücksfläche für Hauptgebäude) 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 23 Abs. 1 u. 3 BauNVO; Nr. 3.5. PlanZV; 
siehe Planzeichnung) 
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Dies gilt nicht für Bereiche, die auf Grund eines im Sinne dieser 
Planung zulässigen  

− Produktionsablaufes oder 

− regelmäßigen Befahrens mit Lkw und Pkw oder 

einen entsprechenden Bodenbelag erforderlich machen.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

    

2.15  Lärmschutztechnische Be-
stimmung/en 

 Die Betriebszeiten sind auf den Tageszeitraum (6:00 bis 
22:00 Uhr) begrenzt. 

Während der Nachtzeit (22:00 bis 6:00 Uhr) ist Betriebsruhe ein-
zuhalten mit folgenden Ausnahmen: 

− Die Warenanlieferung ist mit 1 LKW je Nachtstunde zulässig. 

− Der Betrieb der haustechnischen Anlagen ist nachts unter Be-
achtung der nachfolgenden genannten Angaben zur Schallleis-
tung zulässig. 

Die Schallleistungspegel LWA der haustechnischen Anlagen sind wie 
folgt zu begrenzen: 

− Außenverflüssiger        LWA 70 dB (A) tags und nachts 

− Außengeräte                LWA 77 dB (A) tags und 69 dB (A) nachts 

− Abluft Backshop          LWA 70 dB (A) tags und nachts 

− Außengerät Backshop  LWA 70 dB (A) tags und nachts 

Sofern die Lage und/oder Schallleistung der haustechnischen An-
lagen wesentlich von den Angaben der Schalltechnischen Verträg-
lichkeitsuntersuchung (Fassung vom 24.09.2021) abweichen, ist 
eine Prüfung und gegebenenfalls Anpassung der Werte erforderlich. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

    

2.16    Zu pflanzender Baum, variabler Standort innerhalb der jeweili-
gen privaten Grünfläche; es sind ausschließlich Gehölze aus der 
Pflanzliste zu "Pflanzungen im Geltungsbereich des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanes" zu verwenden. Der Baum ist bei Abgang 
durch eine entsprechende Neupflanzung zu ersetzen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB; Nr. 13.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 
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2.17  Pflanzungen im Geltungs-
bereich des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanes 

 Pflanzungen: 

− Für die Pflanzungen im Geltungsbereich des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes sind standortgerechte, heimische Bäume 
und Sträucher aus der unten genannten Pflanzliste zu verwen-
den. 

− Auf max. 5 % der Grundstücksfläche sind auch Sträucher, die 
nicht in der u.g. Pflanzliste festgesetzt sind, zulässig (z.B. Zier-
sträucher, Rosen-Züchtungen). 

− Im Übergangsbereich zur freien Landschaft und in Bereichen, 
die an öffentliche Flächen angrenzen, sind ausschließlich Laub-
gehölze zulässig. 

− Unzulässig sind Gehölze, die als Zwischenwirt für die Erkran-
kungen im Obst- und Ackerbau gelten, speziell die in der Ver-
ordnung zur Bekämpfung der Feuerbrandkrankheit (Feuer-
brandverordnung vom 20.12.1985, BGBl. I, 1985 S. 2551, zu-
letzt geändert durch Art. 10 des Gesetzes vom 10.10.2012, 
BGBl. I S. 2113) genannten. 

− Im Bereich des Parkplatzes ist pro 8 angefangene offene Stell-
plätze mindestens ein Laubbaum zu pflanzen. 

Für das Baugebiet festgesetzte Pflanzliste: 
    

   Bäume 1. Wuchsklasse   
   Spitz-Ahorn  Acer platanoides 
   Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 
   Sand-Birke Betula pendula 
   Moor-Birke Betula pubescens 
   Walnussbaum Juglans regia 
   Silber-Pappel Populus alba 
   Schwarz-Pappel Populus nigra 
   Zitter-Pappel Populus tremula 
   Trauben-Eiche Quercus petraea 
   Stiel-Eiche Quercus robur 
   Winter-Linde Tilia cordata 
   Sommer-Linde Tilia platyphyllos 
     
   Bäume 2. Wuchsklasse   
   Obsthochstämme   
   Feld-Ahorn Acer campestre 
   Hainbuche Carpinus betulus 
   Vogel-Kirsche Prunus avium 
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   Sträucher  
   Berberitze Berberis vulgaris 
   Kornelkirsche  Cornus mas 
   Roter Hartriegel Cornus sanguinea 
   Gewöhnlicher Hasel Corylus avellana 
   Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 
   Gewöhnlicher Liguster Ligustrum vulgare 
   Heckenkirsche Lonicera xylosteum 
   Schlehe Prunus spinosa 
   Echter Kreuzdorn Rhamnus cathartica 
   Wilde Stachelbeere Ribes uva-crispa 
   Kriech-Rose Rosa arvensis 
   Hunds-Rose Rosa canina 
   Hecht-Rose Rosa glauca 
   Zimt-Rose Rosa majalis 
   Bibernell-Rose Rosa pimpinellifolia 
   Wein-Rose Rosa rubiginosa 
   Apfel-Rose Rosa villosa 
   Purpur-Weide Salix purpurea 
   Roter Holunder Sambucus racemosa 
   Schwarzer Holunder Sambucus nigra 
   Wolliger Schneeball Viburnum lantana 

   (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 

    

2.18  Dachbegrünung  Die Flach- und Pultdächer (Dachneigung 3-20°) im Geltungsbe-
reich sind auf einer Fläche von mindestens 75 % pro Dachfläche 
mit einer extensiven Dachbegrünung zu versehen und dauerhaft zu 
erhalten. Dies gilt nicht für technische Einrichtungen und Aufbau-
ten bzw. Dachfenster zur Belichtung. Die Dachflächen sind mit ei-
ner heimischen, standortgerechten Gräser-/Kräutermischung anzu-
säen oder mit heimischen, standortgerechten Stauden und Se-
dumsprossen zu bepflanzen. Die Mächtigkeit der Substratschicht 
beträgt mindestens 10 cm. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 
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2.19  
 
 

        Pflanzbindung 
 Umgrenzung von Flächen mit dem Erhalt von Bäumen, Sträuchern 

und sonstigen Bepflanzungen; Pflanzbindung;  

Die Feldhecken sind zu erhalten, zu pflegen und zu entwickeln. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB; Nr. 13.2.2. PlanZV; siehe Planzeich-
nung) 

    

2.20    Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes "Vollsortimenter" der Gemeinde Stetten am 
kalten Markt  

(§ 9 Abs. 7 BauGB; Nr. 15.13. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.21    Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Vorhaben- und 
Erschließungsplanes. 

(§ 9 Abs. 7 BauGB; siehe Planzeichnung) 
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3   Zuordnung von Flächen und/oder Maßnahmen zum 
Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3 BauGB an ande-
rer Stelle gemäß § 9 Abs. 1a Satz 2 BauGB (externe 
Ausgleichsflächen/-maßnahmen) 

    

3.1  Lage der Ausgleichsflä-
che/-maßnahme 

 Dem durch die vorliegende Planung verursachten Eingriff wird eine 
Ökokontofläche/-maßnahme außerhalb des Geltungsbereiches 
dieser Planung zugeordnet. Diese Ökokontofläche/-maßnahme be-
findet sich auf der Fl.-Nr. 3131 (Teilfläche) der Gemarkung Stetten 
am kalten Markt. Hierbei handelt es sich um die Hangbereiche im 
südlichen Gemeindegebiet östlich der Donau. Als Maßnahme für 
das gemeindliche Ökokonto wurden die Hangwälder als Waldrefu-
gium ausgewiesen. Dabei konnten 4 Ökopunkte je m² Waldfläche 
erzielt werden. Der Planung werden von der Maßnahme 
122.288 Ökopunkte zugeordnet, was nach Betrachtung der erziel-
ten Zinsen seit der Umsetzung im Jahre 2016 (4,60 Öko-
punkte/m²) 26.585 m² der Ökokontofläche entspricht (siehe nach-
folgende Planskizze). (§ 9 Abs. 1a Satz 2 BauGB) 

    

 Planskizze   

    
 

Lage der Ökokontoflächen/-maßnahme 
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4    Örtliche Bauvorschriften (ÖBV) gemäß § 74 LBO 
mit Zeichenerklärung 

    

4.1    Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der örtlichen Bauvor-
schriften zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Vollsortimen-
ter" der Gemeinde Stetten am kalten Markt  

(§ 9 Abs. 7 BauGB, Nr. 15.13. PlanZV; siehe Planzeichnung)  

    

4.2  Materialien für die Dach-
deckung 

 Als Dachdeckung für Dächer von Hauptgebäuden ist ausschließlich 
eine vollständige Begrünung zulässig. 

Für diejenigen Bereiche dieser Dächer, die der Gewinnung von Son-
nenenergie dienen, sind darüber hinaus Materialien zulässig, die 
für diese Anlagen (Sonnenkollektoren, Photovoltaikanlagen) zum 
Zeitpunkt der Errichtung üblich bzw. erforderlich waren. 

Für untergeordnete Bauteile (Verbindungsteile, Abdichtungsele-
mente etc.) sind in jedem Fall andere Materialien zulässig. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

    

4.3  Werbeanlagen auf den für 
die Bebauung vorgesehe-
nen Flächen 

 Werbeanlagen auf den für die Bebauung vorgesehenen Flächen 
dürfen in keiner Ansicht (senkrechte Projektion) eine Fläche von 
20 m² Fläche (pro einzelne Anlage) überschreiten. Werbeanlagen 
an Gebäuden dürfen nur unterhalb der Traufe angebracht werden 
und in keiner Ansicht (senkrechte Projektion) 10% der jeweiligen 
Wandfläche überschreiten. Werbeanlagen auf dem Dach sind nicht 
zulässig. Die Beleuchtung der Anlagen muss kontinuierlich erfolgen 
(kein Blinken etc.). Zudem muss die Beleuchtung der Werbeanla-
gen so erfolgen, dass die Verkehrsteilnehmer auf den klassifizierten 
Straßen nicht geblendet werden. Die amtlichen Signalfarben Rot, 
Gelb und Grün dürfen nicht in unmittelbarer Nähe zur Landes-
straße "L 218" verwendet werden. Werbung ist nur an der "Stätte 
der eigenen Leistung" zulässig. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 
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5    Nachrichtliche Übernahme von nach anderen ge-
setzlichen Vorschriften getroffenen Festsetzungen 
gem. § 9 Abs. 6 BauGB mit Zeichenerklärung 

    

5.1    Das gesamte Plangebiet liegt innerhalb der Wasserschutzzone III 
und III A des gemäß § 51 WHG festgesetzten Wasserschutzgebietes 
"Heuberg" (Nr. 417.229). Die Bestimmungen der Rechtverordnung 
des Landratsamtes Zollernalbkreis vom 10.05.1989 sind zu beach-
ten. 

(§ 9 Abs. 6 BauGB; Nr. 10.3. PlanZV; siehe Planzeichnung) 
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zu schützen, sollten alle baulichen Maßnahmen gemäß DIN 18920 
"Landschaftsbau-Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und Vege-
tationsflächen bei Baumaßnahmen" sowie RAS-LP4 "Richtlinie für 
die Anlage von Straßen, Teil Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz 
von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnah-
men" durchgeführt werden. 

    

6.7    Umgrenzung von Schutzgebieten; hier Naturpark "Obere Donau" 
(Schutzgebietsnr. 4), außerhalb des Geltungsbereiches (siehe Plan-
zeichnung); 

    

6.8  Empfehlenswerte 
Obstbaumsorten 

 Bei der Pflanzung von Obstbäumen sollten Hochstämme in regio-
naltypischen Sorten gepflanzt werden. Folgende Sorten sind beson-
ders zu empfehlen (Sorten, die laut Angaben der Landesanstalt für 
Pflanzenschutz gegen Feuerbrand als gering anfällig bzw. relativ 
widerstandsfähig gelten, sind mit einem Stern markiert): 

Äpfel: Brettacher, Bittenfelder, Bohnapfel*, Gewürzluiken, Glocken-
apfel, Josef Musch, Maunzenapfel, Ontario*, Salemer Klosterapfel, 
Schussentäler, Schwäbischer Rosenapfel, Schweizer Orangen*, 
Teuringer Rambour, Welschisner. 

Birnen: Bayerische Weinbirne*, Kirchensaller Mostbirne*, Metzer 
Bratbirne, Palmischbirne*, Schweizer Wasserbirne*. 

Zwetschgen: Bühler Zwetschge, Hauszwetschge, Lukas Früh-
zwetschge, Schöne aus Löwen, Wangenheims Frühzwetschge, Wa-
genstedter Schnapspflaume. 

    

6.9    Sichtflächen für den fließenden Verkehr (außerhalb des Gel-
tungsbereiches); innerhalb der Fläche ist eine uneingeschränkte 
Sicht jeweils 0,80 m über Fahrbahnoberkante zu gewährleisten 
(siehe Planzeichnung). 

    

6.10  Bodenschutz  Um den sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden 
sicherzustellen wird empfohlen, ein Bodenschutz- und Bodenver-
wertungs-Konzept zu erstellen und die Bauausführung bodenkund-
lich begleiten zu lassen. Das Bodenschutz- und Bodenverwertungs-
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Konzept sollte folgende Punkte umfassen: Feststellung der physika-
lischen Eigenschaften des auszuhebenden Bodens; Erdmassenbe-
rechnungen (getrennt nach A-, B-, C-Horizont); Mengenangaben 
bezgl. künftiger Verwendung des Bodens; direkte Verwendung (im 
Baugebiet, außerhalb des Baugebietes); Trennung von Oberboden 
und kulturfähigem Unterboden bei Ausbau und Lagerung; Zwi-
schenlagerung (Anlage von Mieten nach der DIN 19731); Maßnah-
men zur Vermeidung und zur Beseitigung von Bodenverdichtungen; 
Ausweisung von Lagerflächen sowie Ausweisung von Tabuflächen 
(keine bauseitige Beanspruchung). Informationen zum Bodenschutz 
bei Baumaßnahmen enthält das Merkblatt "Bodenschutz bei Bau-
arbeiten" des Landratsamtes Sigmaringen. 

Die DIN 19731 ("Bodenbeschaffenheit – Verwertung von Boden-
material"), DIN 18915 ("Vegetationstechnik im Landschaftsbau – 
Bodenarbeiten") und DIN 19639 ("Bodenschutz bei Planung und 
Durchführung von Bauvorhaben") sind bei der Bauausführung ein-
zuhalten. 

Das Flurstück Nr. 548/5, Gemarkung Stetten a. k. M., wird im Alt-
lasten- und Bodenschutzkataster unter der Objekt-Nr. 02130-035 
mit der Bezeichnung Altstandort "000 Alb-Kaserne/Truppenlager" 
geführt und ist mit B (belassen) mit Entsorgungsrelevanz bewertet. 

Für den Wirkungspfad Boden/Grundwasser ist der Altlastenverdacht 
ausgeräumt, aufgrund der Vornutzung können aber auf der Fläche 
Bodenmassen vorliegen, die man nicht "unkontrolliert" ablagern 
kann. Die Fläche wird im Bodenschutz- und Altlastenkataster, Fall-
gruppe "Sonstige Flächen, B-Fall" geführt. 

Aushubmaterial von dieser Fläche muss nach der Verwaltungsvor-
schrift des Umweltministeriums für die Verwertung von als Abfall 
eingestuftem Bodenmaterial vom 14.03.2007 untersucht und dem-
entsprechend entsorgt oder verwertet werden. Die Untersuchungs-
befunde sind dem Fachbereich Umwelt und Arbeitsschutz des Land-
ratsamtes Sigmaringen vorzulegen. 

    

6.11  Regenwasserbeseitigung  Sofern der Untergrund ausreichend sickerfähig ist, sollte das anfal-
lende unbelastete Regenwasser der Dach-, Fahr- und Parkflächen 
dezentral und schadlos versickert werden. Für die Versickerung wird 
eine wasserrechtliche Erlaubnis benötigt; diese ist beim Landratsamt 
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Sigmaringen, Fachbereich Umwelt und Arbeitsschutz, zu beantra-
gen. 

Nähere Informationen zum Bau und der Bemessung von Anlagen 
zur dezentralen Versickerung von nicht verunreinigtem Nieder-
schlagswasser enthält das Arbeitsblatt DWA A 138 "Planung, Bau 
und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswas-
ser". Die dezentrale Niederschlagswasserentwässerung muss gemäß 
der DWA A 138 und der Niederschlagsverordnung des Landes Ba-
den-Württemberg ausgeführt werden. 

Des Weiteren müssen die Arbeitshilfen der LUBW "Arbeitshilfen für 
den Umgang mit Regenwasser in Siedlungsgebieten" beachtet wer-
den. 

Einer Versickerung von Oberflächenwasser im Bereich des Altstand-
orts ist nur möglich, wenn im Bereich der geplanten Sickermulde 
vorab durch eine Beprobung und Analyse des anstehenden Unter-
grunds nachgewiesen wird, dass diese schadlos möglich ist und 
keine möglicherweise vorhandenen Schadstoffe ins Grundwasser 
ausgespült werden können. Hierfür kann eine Beprobung vorab er-
folgen, oder eine Beprobung des Aushubmaterials und der Sohle der 
künftigen Sickermulde im Rahmen der Bauausführung. 

    

6.12  Gewerbliches Abwasser  Flächen, auf denen mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen 
wird, sowie Flächen, auf denen stärkere Ablagerungen durch Im-
missionen zu erwarten sind, müssen wegen deren Schmutzfrachten 
und aus Vorsorgegründen an die Sammelkläranlagen angeschlos-
sen werden. 

Für den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen nach § 62 WHG 
(z. B. Heizöl, Kältemittel in Kühlaggregaten etc.) ist die Verordnung 
über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen -
AwSV- vom 18.04.2017 in der jeweils gültigen Fassung zu beach-
ten. 

    

6.13  Abfall  Anfallende Bauabfälle, Bauschutt und Abbruchmaterial müssen ge-
trennt gesammelt und einer Verwertung zugeführt bzw. als Abfall 
entsorgt werden. 

Bei der Verwertung von mineralischen Reststoffen sind die Anforde-
rungen der Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums für die 
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Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial vom 
14.03.2007 bzw. die vorläufigen Hinweise zum Einsatz von Bau-
stoffrecyclingmaterial des damaligen Ministeriums für Umwelt und 
Verkehr Baden-Württemberg vom 13.04.2004 einzuhalten. 

Bei der Verwertung von humosem Bodenmaterial in der durchwur-
zelbaren Bodenschicht oder als Oberboden ist die Bundes-Boden-
schutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) anzuwenden. 

    

6.14  Immissionsschutz  In der schalltechnischen Verträglichkeitsuntersuchung Bericht 
Nr. 221120/2 des Ingenieurbüros Greiner vom 24.09.2021 wurde 
die Verträglichkeit des Lebensmittel- und Getränkemarktes mit 
Backshop und der Parkplätze in Bezug auf die angrenzenden 
schutzbedürftigen Wohnnutzungen entsprechend den Anforderun-
gen der TA Lärm nachgewiesen. Die in der Verträglichkeitsuntersu-
chung unter Punkt 7 genannten organisatorischen und technischen 
Schallschutzmaßnahmen sind im Rahmen des Baugenehmigungs-
verfahren zu beachten. 

    

6.15  Brandschutz  Für die Zufahrten gilt die "Verwaltungsvorschrift über Flächen für 
Rettungsgeräte der Feuerwehr auf Grundstücken" in der jeweils ak-
tuellen Fassung (VwV Feuerwehrflächen) i.V.m. § 15 Landesbau-
ordnung (LBO). 

Für die Ermittlung der Löschwasserversorgung gilt das Regelwerk 
der DVGW Arbeitsblatt W 405 i.V.m. § 2 Abs. 5 Ausführungsverord-
nung zur Landesbauordnung (LBOAVO) sowie Ziff. 5.1 IndBauRL. 

Als Hydranten sollten Überflurhydranten DN 100 vorgesehen wer-
den. Die Abstände der Hydranten zueinander sollten 100-200 m 
nicht überschreiten. 

Gewerbebetriebe, die auf Grund der Brandlasten die Löschwasser-
versorgung aus der öffentlichen Wasserversorgung überschreiten, 
sollten für den Objektschutz selbstständig genügend Löschwasser 
(z.B. Zisterne) vorhalten. 

    

6.16  Denkmalschutz  Das Planungsgebiet schließt direkt westlich an eine Fläche an, in 
welcher sich auf Luftbildern beidseitig der L 218 durch Schatten-
merkmale mehrere vorgeschichtliche Grabhügel zeigen. Da sich er-
fahrungsgemäß nur noch höher erhaltene Grabhügel auf Luftbildern 
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zeigen, ist auch in der jetzt überplanten Fläche mit Grabstätten zu 
rechnen. Dabei handelt es um ein Kulturdenkmal gem. § 2 DSchG, 
dessen undokumentierte Zerstörung gem. § 8 DSchG nicht zulässig 
ist. 

Um Planungssicherheit zu gewährleisten und spätere Bauverzöge-
rungen zu vermeiden, sollte im Vorfeld geplanter Baumaßnahmen, 
die in Verbindung mit Bodeneingriffen stehen, frühzeitig Kontakt 
mit der archäologischen Denkmalpflege aufgenommen werden, um 
ggf. weitere archäologische Voruntersuchungen/Sondagen im Be-
reich der betroffenen Flächen durchführen zu können. Die Kosten für 
diese Maßnahmen hat der Planungsträger zu übernehmen. Für 
diese Arbeiten ist ein ausreichend großes Zeitfenster bis zum Bau-
beginn freizuhalten, da in diesen Arealen mit wissenschaftlichen 
Ausgrabungen und Dokumentationen zu rechnen ist. Zweck dieser 
Voruntersuchungen ist es festzustellen, ob bzw. in welchem Umfang 
es nachfolgender Rettungsgrabungen bedarf. Sollten bei den Vor-
untersuchungen archäologische Befunde angetroffen werden, ist im 
Anschluss mit wissenschaftlichen Ausgrabungen zu rechnen, sofern 
seitens des Planungsträgers an den Plänen zu den jeweiligen Bau-
maßnahmen festgehalten wird. Vorsorglich wird zudem darauf hin-
gewiesen, dass im Falle notwendiger Rettungsgrabungen die Ber-
gung und Dokumentation der Kulturdenkmale ggf. mehrere Monate 
in Anspruch nehmen kann und durch den Vorhabenträger finanziert 
werden muss. 

Diese Maßnahmen möglichst frühzeitig durchzuführen, ist im Inte-
resse des Planungsträgers sowie der Bauherren, da hiermit Pla-
nungssicherheit erreicht werden kann und Wartezeiten durch archä-
ologische Grabungen vermieden oder minimiert werden können. 
Dazu bietet das Landesamt für Denkmalpflege den Abschluss einer 
öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zu den Rahmenbedingungen 
an, d.h. insbesondere zu Fristen für die Untersuchungen und zur 
Kostenbeteiligung des Veranlassers. 

Darüber hinaus wird für alle Areale im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans auf die Einhaltung der Bestimmungen der §§ 20 und 27 
DSchG verwiesen. Sollten bei der Durchführung der Gesamtmaß-
nahme archäologische Funde oder Befunde entdeckt werden, sind 
gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Gemeinde umgehend 
zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metall-
teile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauer-
reste, Brandschichten, bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis 
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zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unveränder-
tem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde 
oder das Regierungspräsidium Stuttgart (Referat 84.1) mit einer 
Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten wird hingewiesen. 

    

6.17  Werbeanlagen  Auf den nicht überbaubaren Flächen sind wegen der Beeinträchti-
gung des Schutzzweckes des § 16 LBO Werbeanlagen nicht zulässig. 

Zudem gilt, dass Werbeanlagen im Geltungsbereich des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes entfernt werden müssen, wenn im 
Rahmen einer Verkehrsschau festgestellt wird, dass die Verkehrssi-
cherheit hierdurch beeinträchtigt wird. 

    

6.18  Ergänzende Hinweise  Datengrundlage: Auszug aus dem Liegenschaftskataster des Lan-
desamtes für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Würt-
temberg, Stand: 01.2021 

Die Höhenangaben über NN beziehen sich auf das Bezugshöhen-
system DHHN 12. 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen 
Geodaten im Verbreitungsbereich von Gesteinen des Unteren Massen-
kalks. 

Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohl-
räume, Dolinen) sind nicht auszuschließen. Sollte eine Versickerung der 
anfallenden Oberflächenwässer geplant bzw. wasserwirtschaftlich zuläs-
sig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen und im 
Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen Versicke-
rungsgutachtens empfohlen. 

Wegen der Gefahr der Ausspülung lehmerfüllter Spalten ist bei Anlage 
von Versickerungseinrichtungen auf ausreichenden Abstand zu Funda-
menten zu achten. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planun-
gen oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu 
Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshori-
zonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei Antreffen 
verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offenen bzw. lehmerfüll-
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ten Spalten) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen ge-
mäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieur-
büro empfohlen. 

Auf Grund der Beschaffenheit des Baugrundes der näheren Umge-
bung kann von einer Bebaubarkeit im überplanten Bereich ausge-
gangen werden. Den Bauherren wird darüber hinaus empfohlen, im 
Rahmen der Bauvorbereitungen eigene Erhebungen durchzuführen 
(z.B. Schürfgruben, Bohrungen). 

Auf Grund der angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen 
ist mit der Einwirkung von vorübergehenden belästigenden Geruchs-
Immissionen (z.B. durch Aufbringen von Flüssigdung, Pflanzen-
schutzmitteln etc.) sowie Lärm-Immissionen (z.B. Traktorengeräu-
sche, Kuhglocken etc.) zu rechnen. 

    

6.19  Plangenauigkeit  Obwohl die Planzeichnung auf einer digitalen (CAD) Grundlage er-
stellt ist (hohe Genauigkeit), können sich im Rahmen der Ausfüh-
rungs-Planung und/oder der späteren Einmessung Abweichungen 
ergeben (z.B. unterschiedliche Ausformung der Verkehrsflächen, un-
terschiedliche Grundstücksgrößen etc.). Weder die Gemeinde Stetten 
am kalten Markt noch die Planungsbüros übernehmen hierfür die 
Gewähr.  
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gewährleistet Fußgängern sowie Fahrradfahrern eine gute Überquerungsmöglichkeit. Nachdem 
bereits im Vorfeld des Bauleitplanverfahrens bekannt war, dass es hinsichtlich des konkreten 
Standortes Diskussionsbedarf gibt, hat die Gemeinde zusätzlich eine Standortalternativenprüfung 
in Auftrag gegeben. Dabei wurden zunächst die Potenzialflächen ermittelt und dann eine Beurtei-
lung vorgenommen. Die GMA kommt dabei zu dem Ergebnis, dass ausschließlich der gewählte 
Standort für den geplanten Vollsortimenter geeignet ist. Nach Auffassung der Gemeinde würde 
damit sogar dann dem raumordnerischen Integrationsgebot Rechnung getragen, wenn es sich um 
keine städtebaulich integrierte Lage handeln würde: Das Integrationsgebot verlangt, dass Einzel-
handelsgroßprojekte vorrangig in städtebaulich integrierten Lagen errichtet werden sollen. Andere 
geeignete Standorte sind aber nicht vorhanden und die Funktionsfähigkeit des Ortskerns wird 
nicht erheblich beeinträchtigt. Vielmehr soll durch die Ansiedlung eines – bisher in der Gemeinde 
nicht vorhandenen – Vollsortimenters das Lebensmittelangebot erstmalig deutlich verbessert wer-
den. Es soll daher eine neue Vertriebsform angesiedelt werden, die ein vielschichtiges Lebensmit-
telangebot aufweist und der Grundversorgung dient. Durch einen Lebensmittelvollsortimenter 
werden daher auch Gemeindebürger angesprochen, die ihre Grundversorgung und Einkäufe nicht 
in der Gemeinde, sondern etwa in Sigmaringen – mit dem Auto – tätigen. Die GMA führt in ihrer 
Prüfung aus, dass sich durch die Schließung des Treff 3000-Marktes und die Verlagerung des 
Netto-Marktes die Versorgungssituation in der Gemeinde nochmals verschlechtert hat. Nach Auf-
fassung der Gemeinde ist zur Verbesserung der Versorgungsfunktion die Ansiedlung eines Lebens-
mittelvollsortimenters notwendig. Auch die Ziele des "Beeinträchtigungsverbotes" sowie des "Kon-
gruenzgebotes" werden in der vorliegenden Standortalternativenprüfung aufgenommen und als 
eingehalten deklariert. Im Nachgang zur Durchführung der förmlichen Beteiligung der Behörden 
und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4. Abs. 2 BauGB (Baugesetzbuch) fanden diverse Be-
sprechungen von Seiten der Gemeinde Stetten am kalten Markt mit der Höheren Raumordnungs-
behörde des Regierungspräsidiums Tübingen statt. In der Folge wurde die Auswirkungsanalyse 
der GMA nachgeschärft. In der vorliegenden Fassung (17.10.2022) wurde sowohl die Thematik 
des Integrationsgebotes als auch des Beeinträchtigungsverbotes intensiv behandelt. Positiv wirkt 
sich die Zusage einer Öffnung des Kasernengeländes durch eine Toröffnung in Richtung des Voll-
sortimenters aus. Durch die Öffnung können zukünftig auch eine erhebliche Anzahl von Soldaten 
vom Angebot des Marktes profitieren. Die vorab geschilderte Randlage hinsichtlich der südliche-
ren Wohnbebauung ändert sich hierdurch zu einer Lage, welche zwischen Wohnbebauung und 
Kaserne eine zentrale Lage innerhalb von Stetten am kalten Markt einnimmt und somit dem In-
tegrationsgebot nicht widerspricht. Eine negative Beeinträchtigung der bestehenden Gewerbebe-
triebe in Stetten am kalten Markt ist nach Ergebnis der Auswirkungsanalyse ebenfalls nicht zu er-
warten. Durch abweichende Sortimente stehen der Vollsortimenter zu einigen Betrieben nicht in 
Konkurrenz. Im näheren Umfeld des geplanten Vollsortimenters sind sogar Synergieeffekte denk-
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der anthropogen überprägten Grünfläche kann von einer geringen, im Bereich der heckenarti-
gen Gehölzstrukturen und der Einzelgehölze hingegen von einer höheren Artenvielfalt ausge-
gangen werden.  

− Das überplante Gebiet grenzt im Osten an eine intensiv bewirtschaftete landwirtschaftliche 
Grünlandfläche (Mähwiese), im Süden und Südwesten an Verkehrswege und im Westen an 
gewerbliche Bestandsbebauung an. Im Norden findet sich eine anthropogen überprägte Grün-
fläche mit Gehölzstrukturen. Im Umfeld des Plangebietes ist somit mit einer eher geringen Ar-
tenvielfalt zu rechnen, anspruchslose und siedlungstypische Tier- und Pflanzenarten sind aber 
nicht auszuschließen.  

− Der Vegetationsbestand auf den Grünflächen innerhalb sowie nördlich und östlich der Vorha-
benfläche werden überwiegend durch Fettwiesenarten (Futtergräser und -kräuter) und Stick-
stoffanzeiger dominiert. Die geringe Artenvielfalt ist bedingt durch die intensiven Nutzung (häu-
figes Befahren, häufige Mahd, Ausbringung von Dünger). 

− Auf Grund der im Gebiet und im Umfeld ausgeübten Nutzungen sind im Hinblick auf die Fauna 
vorwiegend Ubiquisten bzw. Kulturfolger zu erwarten. Da sich auf der Fläche jedoch einzelne 
Gehölze befinden, welche einen potenziellen Lebensrauf für streng geschützte Arten darstellt, 
wurde die Fläche durch einen Artenschützer der Sieber Consult GmbH im April sowie im Juli 
2021 begangen. Im Rahmen der Begehung konnten keine Baumhöhlen als Lebensraum von 
höhlenbrutenden Vogelarten oder für Fledermäuse festgestellt werden. In den Heckenstrukturen 
im Süden und Osten konnte eine revieranzeigende Amsel und die Mönchsgrasmücke festgestellt 
werden. Nördlich außerhalb des Plangebietes konnten in den dort bestehenden Gehölzen ein 
singendes Goldammer-Männchen sowie ein Rotkehlchen nachgewiesen werden. Es ist dort ein 
Brutvorkommen anzunehmen. Überflogen wurde das Plangebiet im Juli 2021 von einem Rot-
milan. Aufgrund fehlender Strulturen (Baumhöhlen etc.) ist ein Quartierpotential im Plangebiet 
nicht gegeben. Die randlichen Heckenstrukturen können als Leitlinie für Fledermäuse dienen. 
Allerdings lässt sich eine essenzielle Bedeutung ausschließen, da die Heckenstruktur aufgrund 
der Lage keine besonders hochwertigen Lebensraumstrukturen (z.B. Jagdhabitate) verbindet. 
Eine gelegentliche Nutzung einzelner Tiere lässt sich aber nicht ausschließen. Eine Habitateig-
nung weiterer artenschutzrechtlich relevanter Artengruppen (z.B. Zauneidechse) besteht im 
Plangebiet nicht. Genauere Angaben sind dem artenschutzrechtlichen Kurzbericht der Sieber 
Consult GmbH (Fassung vom 10.07.2021) zu entnehmen. 

− Das überplante Gebiet ist im Hinblick auf die Durchgängigkeit für Tiere wegen der zahlreichen 
benachbarten Verkehrswege stark vorbelastet (Landesstraße und Kreisstraße im Süden/Süd-
westen/Südosten). Der Lärm und die Störungen durch den Verkehr und die Einrichtungen in 
den bestehenden gewerblich genutzten Gebieten lassen die Flächen v. a. für störungsempfind-
liche Tiere als sehr ungeeignet erscheinen. 
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werden. Am südlichen Rand der Planfläche sind auf der privaten Grünfläche Einzelgehölze zu 
pflanzen. Diese verbreitern künftig die bereits vorhandene natürliche Barriere zu der Landes-
straße "L 218" (ca. 10 m breiter Grünstreifen) und können Greifvögeln als Ansitzwarte dienen. 
Für die Pflanzung von Bäumen und Sträuchern sind standortgerechte heimische Gehölze zu 
verwenden. Flachdächer mit einer Neigung von bis zu 20° sind extensiv zu begrünen; die be-
grünten Dächer bieten kleinflächig Lebensraum für Pflanzen und Tiere und können daher auch 
als Ersatzbiotop für im Zuge der Planung verloren gehendes Grün dienen. Auf max. 5 % der 
Planfläche sind nichtheimische Gehölzpflanzungen gestattet. Dies verbessert das Lebensrau-
mangebot vor allem für Kleinlebewesen und Vögel, denn einheimische Pflanzen bilden die 
Grundlage vieler Nahrungsketten. Ihre Verwendung dient daher auch der Erhaltung oder Ver-
besserung des Lebensraumes für Kleinlebewesen. Auf der privaten Grünfläche sieht die Planung 
des Weiteren die Anlage einer Versickerungsmulde vor, welche mit einem bewachsenen Boden-
filter anzulegen ist, um eine landschaftsgerechte Einbindung und Begrünung zu gewährleisten 
und eine gesteigerte Habitatvielfalt zu erhalten. Südlich der Versickerungsfläche wird zusätzlich 
die Pflanzung eines Einzelbaumes festgesetzt. Zum Schutz nachtaktiver Insekten wird festge-
setzt, dass als Außenbeleuchtung nur Leuchtentypen mit geringem Anteil an blauem und ultra-
violettem Licht (z.B. Natriumdampf- oder LED-Lampen) mit einer maximalen Lichtpunkthöhe 
von 8,00 m verwendet werden dürfen. Zudem gelten Einschränkungen für die Beleuchtung von 
Werbeanlagen. Um fehlgeleitete Eiablagen von wassergebundenen Insekten zu vermeiden, sind 
nur solche Photovoltaik-Module zulässig, die weniger als 6 % Licht reflektieren (je Solarglas-
seite 3 %). Dies wird von Elementen erfüllt, die entspiegelt und monokristallin sind sowie deut-
liche Kreuzmuster aufweisen. Elemente aus Strukturglas besitzen im Vergleich zu Floatglas 
deutliche Vorteile. Zäune sollten zum Gelände hin einen Abstand von mind. 0,15 m haben, um 
die Durchlässigkeit des Gebietes für Kleinlebewesen zu erhalten und Zerschneidungseffekte zu 
verhindern.  

− Die private Grünfläche am östlichen und südlichen Rand des Geltungsbereiches sind künftig 
durch zweischürige Mahd und durch den Verzicht auf Düngung extensiv zu pflegen. Im Bereich 
des Parkplatzes ist pro acht angefangene offene Stellplätze mindestens ein Laubbaum zu pflan-
zen. Im Übergangsbereich zur freien Landschaft und in Bereichen, die an öffentliche Flächen 
angrenzen, sind ausschließlich Laubgehölze zulässig. Gehölze, welche als Zwischenwirt für Er-
krankungen im Obst- und Ackerbau gelten (speziell: Feuerbrand), sind unzulässig. Bei der 
Pflanzung von Bäumen ist das Nachbarrechtsgesetzt zu berücksichtigen. Durch die genannten 
Maßnahmen soll eine standortgerechte Einbindung der Planung in die umgebende Landschaft 
erreicht, sowie ein strukturreicher Lebensraum mit höchstmöglicher Artenvielfalt geschaffen 
werden. Des Weiteren wird auf das in § 39 Abs. 5 BNatSchG formulierte Rodungsverbot und auf 
die Vogelschutzzeiten (Brutzeit) hingewiesen, sodass artenschutzrechtliche Konflikte vermieden 
werden können. Es wird empfohlen, auch die als nicht zu erhalten festgesetzten vorhandenen 
Gehölze möglichst zu erhalten, um den Lebensraumverlust zu mindern und bei der Pflanzung 
von Obstbäumen auf regionaltypische Sorten zurückzugreifen.  
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 − Ermittlung der Bedeutung der ästhetischen Raumeinheiten: In den Wirkzonen sind drei ver-
schiedene Raumeinheiten zu betrachten. Die erste der Raumeinheiten umfasst das zentrale 
Kreissegment (siehe o. a. Karte). Hierbei handelt es sich um den bebauten Stadtteil von Stetten 
am kalten Markt. Die landschaftsästhetische Bedeutung dieses Bereichs wird mit "1" eingestuft, 
da die vorhandene Bebauung bereits keine Relevanz mehr für das Landschaftsbild darstellt bzw. 
dieses bereits beeinträchtigt. Aus diesem Grund wird der bebaute Bereich von Stetten nicht 
weiter in der Bilanzierung zum Landschaftsbild berüclsichtigt. Der zweitere und größere Teil der 
Wirkzonen wird in Bezug auf seine Bedeutung für das Landschaftsbild mit "3" bewertet, da es 
sich um nur spärlich besiedelte, von landwirtschaftlicher Nutzung sowie Gehölzen und kleineren 
Wäldern geprägte Flächen handelt. Die dritte Wirkzone wird in Bezug auf seine Bedeutung für 
das Landschafsbild mit "4" bewertet, da es sich um die Schutzgebietsflächen des FFH-Gebietes 
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"Truppenübungsplatz Heuberg" (Nr. 7820342) sowie Vogelschutzgebiet "Südwestalb und Obe-
res Donautal" (Nr. 7820441) handelt und hier eine gewisse Sensibilität gegenüber dem Land-
schaftsbild besteht. 

  

  

  
 − Ermittlung des Erheblichkeitsfaktors: Da lediglich ein neues Gebäude im Anschluss an eine be-

stehende Bebauung errichtet und gestalterische Vorgaben zur Einfügung in das Landschaftsbild 
getroffen werden (z.B. Erhaltung der vorhandenen Gehölze, Pflanzung neuer Gehölze zur Durch-
grünung), wird von einem Eingriff geringer Wirkintensität ausgegangen, der Erheblichkeitsfak-
tor liegt damit bei 0,4. 

− Ermittlung des Wahrnehmungskoeffizienten: Beim Eingriffstyp 3 und Eingriffsobjekten bis 50 m 
Höhe liegt dieser Koeffizient für die Wirkzone I bei 0,2, für die Wirkzone II bei 0,1. 

− Der Kompensationsflächenfaktor wird gemäß Nohl (1993) mit 0,1 angesetzt. 
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Immissionsschutz (zu den Schallschutzmaßnahmen aus der schalltechnischen Verträglichkeits-
untersuchung), Naturschutz (zum Umweltbericht, zu den festgesetzten Vermeidungs- und Mi-
nimierungsmaßnahmen, zur Zuordnung von Ökokontomaßnahmen, zum Monitoring und zu 
allgemeinen Hinweisen), Landwirtschaft (zur Wertigkeit der landwirtschaftlichen Flächen und 
zu den Ausgleichsflächen) sowie der Abfallwirtschaft (zur Gewerbeabfallverordnung)  

− Umweltbericht zur 1. Änderung des Planbereiches Gemeinde Stetten am kalten Markt im Flä-
chennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Stetten am kalten Markt – Schwenningen 
durch das Ingenieurbüro Blaser in der Fassung vom 04.02.2019 (zu folgenden Teilbereichen: 
Teilbereich 1: Änderungen des Bebauungsplanes "Frohnstetten-West-1. Änderung und Erweite-
rung"; Teilbereich 2: Umwandlung einer Teilfläche Sondergebiet Truppenübungsplatz in Gewer-
befläche; Teilbereich 3: Änderung aufgrund Erweiterung einer Pflegeeinrichtung – Umwand-
lung Gewerbefläche in Mischgebietsfläche) 

− Auswirkungsanalyse durch die Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH (GMA) in der 
Fassung vom 06.02.2020, ergänzt am 17.10.2022 

− Standortalternativenprüfung zur Ansiedlung eines Vollsortimenters in der Gemeinde Stetten am 
kalten Markt durch die Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH (GMA) in der Fassung 
vom 22.09.2020 (zur Prüfung und Bewertung von insgesamt acht Potenzialflächen als Stand-
ort für einen Vollsortimenter in Stetten am kalten Markt) 

− Baugrundbeurteilung, Gründungsberatung der H.-G. Holzwarth Geotechnik in der Fassung vom 
05.05.2021 (zum morphologischen und geologischen Überblick, zur Darstellung der geotech-
nischen Untersuchungsergebnisse, zu den Boden- und felsmechanischen Kennwerte für erdsta-
tische Berechnungen, zur Beprobung und Bewertung von Aushubmassen hinsichtlich ihres 
Schadstoffgehaltes, zu gründungstechnischen Folgerungen, zur Bauausführung, zur Erdbeben-
zone sowie zu Verkehrsflächen und Tragschichten) 

− Schalltechnische Verträglichkeitsuntersuchung (Schallschutz gegen Gewerbegeräusche), Bericht 
Nr. 221120/2 des Ingenieurbüro Greiner in der Fassung vom 24.09.2021 (zur Situation und 
Aufgabenstellung, zu den Grundlagen, zur Anforderung an den Schallschutz, zu den Schalle-
missionen, zu den Schallimmissionen, zur Beurteilung, zu den Schallschutzmaßnahmen und 
zum Textvorschlag für den Bebauungsplan sowie einer Zusammenfassung) 

− Artenschutzrechtlicher Kurzbericht zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Vollsortimenter" 
der Sieber Consult GmbH in der Fassung vom 10.07.2021 (zum Vorkommen geschützter Tier-
arten innerhalb des Plangebietes und notwendigen artenschutzrechtlichen Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen) 
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13   Begründung – Bilddokumentation 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blick von Norden auf das Plange-
biet 

Blick von Westen auf das Plange-
biet 

Blick von Süden auf die angren-
zende Steinbeisstraße; im Hinter-
grund die nördlich angrenzenden 
Gewerbebetriebe 
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